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230-1-5-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern1 2

vom 16. Mai 2023

1 Hinweis gemäß Art. 18 Satz 1 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG):
Die Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern und die Verordnungen zur Änderung der Verordnung über das Landes-
entwicklungsprogramm Bayern liegen ab dem Tag des Inkrafttretens bei der obersten Landesplanungsbehörde (Bayerisches Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Prinzregentenstraße 28, 80538 München) während der für den Parteiverkehr 
festgelegten Zeiten (Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr; Freitag von 08:30 bis 11:45 Uhr) 
zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus sind die Verordnungen im Internet-Auftritt der obersten Landesplanungsbehörde eingestellt.

2 Hinweis gemäß Art. 23 Abs. 5 Satz 3 BayLplG:
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie auf die Rechtsfolgen des 
Art. 23 BayLplG wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach in Bezug auf die Änderungen durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landesent-
wicklungsprogramm Bayern
1. eine nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BayLplG beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. nach Art. 23 Abs. 3 BayLplG beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
3. eine nach Art. 23 Abs. 4 BayLplG beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Bekanntmachung dieser Verordnung gegenüber der obersten Landesplanungsbehörde (Bay-
erisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, 80525 München) schriftlich geltend gemacht werden; der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.

Auf Grund des Art. 20 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 14 
Abs. 6 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgeset-
zes (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS  
230-1-W), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember
2020 (GVBl. S. 675) geändert worden ist, verordnet die
Bayerische Staatsregierung mit Zustimmung des Bayeri-
schen Landtags:

§ 1

Die Verordnung über das Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013 (GVBl. 
S. 550, BayRS 230-1-5-W), die zuletzt durch Verordnung
vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 751) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

(1) In § 2 Abs. 1 werden die Wörter „Inkrafttreten
dieser Verordnung“ durch die Wörter „dem 1. Juni 2023“ 
ersetzt.

(2) Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

„§ 3a

Übergangsregelung zum Anbindegebot

Für Bauleitplanungen, deren Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 vor dem 14. Dezember 

2021 gefasst wurde oder deren Beteiligungsver-
fahren gemäß § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches zu 
diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen ist, gilt das 
Ziel 3.3 aus der Anlage der Verordnung über das 
Landes entwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der 
am 31. Mai 2023 geltenden Fassung fort.“

(3) § 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Es treten außer Kraft: 

1. § 3 mit Ablauf des 31. Dezember 2026 und

2. § 3a mit Ablauf des 31. Dezember 2028.“

(4) Die Anlage wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Zeile der Nr. 3.1 wird wie folgt gefasst:

„3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende
Siedlungsentwicklung, Flächensparen“.

b) Die Zeile der Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Mobilität und Verkehr“.

2. Nr. 1.1 wird wie folgt geändert:
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a) Nr. 1.1.1 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (Z) Satz 1 werden nach den Wör-
tern „Lebens- und Arbeitsbedingungen“ die 
Wörter „mit möglichst hoher Qualität“ einge-
fügt.

bb) In Abs. 2 (G) werden nach dem Wort „Gü-
tern“ die Wörter „und Dienstleistungen, wo 
zur Sicherung der Versorgung erforderlich 
auch digital,“ eingefügt.

b) Nr. 1.1.3 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) Satz 1 werden nach dem Wort
„vermindert“ die Wörter „und auf ein dem 
Prinzip  der  Nachhaltigkeit  verpflichtetes 
Maß reduziert“ eingefügt.

bb) Folgender Abs. 2 (G) wird angefügt:

„(G) Bei der Inanspruchnahme von Flä-
chen sollen Mehrfachnutzungen, die 
eine nachhaltige und sparsame Flä-
chennutzung ermöglichen, verfolgt 
werden.“

c) Folgende Nr. 1.1.4 wird angefügt:

„1.1.4 Zukunftsfähige Daseinsvorsorge

(G) Auf die Widerstandsfähigkeit der
Einrichtungen der Daseinsvorsor-
ge gegenüber den Auswirkungen
des Klimawandels soll hingewirkt
werden.

(G) Krisensituationen und der Bedarf
an notwendigen Einrichtungen und
Strukturen zu deren Bewältigung
sollen unter Berücksichtigung der
technologischen, ökonomischen,
ökologischen und sozialen Rah-
menbedingungen in raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen
einbezogen werden.“

3. Nr. 1.2.2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„1.2.2 Abwanderung vermindern und Ver-
drängung vermeiden“.

b) In Abs. 1 (G) werden die Wörter „der Bevölke-
rung“ durch die Wörter „vor allem junger Bevöl-

kerungsgruppen“ ersetzt.

c) In Abs. 2 (G) Spiegelstrich 3 wird nach dem Wort
„attraktiven“ das Wort „Wohn-,“ eingefügt.

d) Folgender Abs. 3 (G) wird angefügt:

„(G) Bei der Ausweisung von Bauland soll auf
die Sicherstellung eines ausreichenden 
Wohnangebots für einkommensschwä-
chere, weniger begüterte Bevölkerungs-
gruppen durch entsprechende Modelle 
zur Erhaltung und Stabilisierung gewach-
sener Bevölkerungs- und Sozialstrukturen 
hingewirkt werden.“

4. Nr. 1.3 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1.3.1 wird wie folgt geändert:

aa) Dem Abs. 1 (G) wird folgender Abs. 1 (G)
vorangestellt:

„(G) Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen soll auf die Kli-
maneutralität in Bayern hingewirkt  
werden.“

bb) Der bisherige Abs. 1 (G) wird Abs. 2 (G) und 
wie folgt geändert:

aaa) In Spiegelstrich 1 wird das Wort „Ver-
kehrsentwicklung“ durch das Wort 
„Mobilitätsentwicklung“ und das Kom-
ma am Ende durch das Wort „und“ 
ersetzt.

bbb) Spiegelstrich 2 wird wie folgt gefasst:

–„ die verstärkte Erschließung, Nut-
zung und Speicherung erneuer-
barer Energien und nachwach-
sender Rohstoffe sowie von 
Sekundärrohstoffen.“

ccc) Spiegelstrich 3 wird aufgehoben.

cc) Die folgenden Abs. 3 (G) und 4 (G) werden
angefügt:

„(G) Die Klimafunktionen der natürlichen
Ressourcen, insbesondere des Bo-
dens und dessen Humusschichten, 
der Moore, Auen und Wälder sowie 
der natürlichen und naturnahen Vege-
tation, als speichernde, regulieren-
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de und puffernde Medien im Land-
schaftshaushalt sollen erhalten und 
gestärkt werden.

(G) In den Regionalplänen können Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete für den 
Klimaschutz festgelegt werden.“

b) Nr. 1.3.2 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) werden nach den Wörtern 
„Auswirkungen von“ die Wörter „Klimaände-
rungen und von“ eingefügt.

bb) In Abs. 2 (G) werden nach dem Wort „Freiflä-
chen“ die Wörter „ , wie Grün- und Wasserflä-
chen auch im Innenbereich von Siedlungs-
flächen  zur  Verbesserung  der  thermischen 
und lufthygienischen Belastungssituation 
neu angelegt, erhalten, entwickelt und“ ein-
gefügt und das Wort „Bebauung“ wird durch 
das Wort „Versiegelung“ ersetzt.

cc) Folgender Abs. 3 (G) wird angefügt:

„(G) In den Regionalplänen können Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete für die 
Anpassung an den Klimawandel fest-
gelegt werden.“

5. Nr. 1.4 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1.4.1 wird Abs. 2 (G) aufgehoben.

b) Nach Nr. 1.4.1 wird folgende Nr. 1.4.2 eingefügt:

„1.4.2 Telekommunikation

(G) Die  flächendeckende  Versorgung 
mit Telekommunikationsdiensten soll 
erhalten und deren Infrastruktur ge-
mäß dem Stand der Technik ausge-
baut werden. Die Anbindung an eine 
leistungsfähige digitale Infrastruktur 
soll in Planungsprozessen für andere 
Nutzungen frühzeitig berücksichtigt 
werden.

(Z) Bei raumbedeutsamen Planungen ist 
auf die Möglichkeit der Errichtung von 
Mobilfunkantennen in ausreichender 
Anzahl an dafür geeigneten Standor-
ten zu achten.

(G) Der Ausbau eines  flächendeckenden 
und leistungsfähigen Mobilfunknetzes 

soll unter bevorzugter Einbeziehung 
bestehender Mobilfunkstandorte er-
folgen.

(G) Entlang von Verkehrswegen mit über-
geordneter Verkehrsbedeutung soll 
ein durchgehendes Mobilfunknetz ge - 
mäß dem Stand der Technik aufge-
baut werden.

(G) Das Digitalfunknetz für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben  soll  flächendeckend  bedarfs-
gerecht und gemäß dem Stand der 
Technik ausgebaut werden.“

c) Die bisherigen Nrn. 1.4.2 und 1.4.3 werden die 
Nrn. 1.4.3 und 1.4.4.

d) Die bisherige Nr. 1.4.4 wird Nr. 1.4.5 und wie 
folgt geändert:

aa) In Spiegelstrich 3 werden nach den Wör-
tern „regionale Potenziale“ die Wörter „und 
spezifische Profile“ eingefügt und das Wort 
„sowie“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

bb) Nach Spiegelstich 3 wird folgender Spiegel-
strich 4 eingefügt:

–„ regionale Versorgungs- und Wertschöp-
fungsketten aufgebaut und“.

cc) Der bisherige Spiegelstrich 4 wird Spiegel-
strich 5.

6. Nr. 2.2. wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 2.2.2 wird folgender Abs. 2 (G) angefügt:

„(G) Die Erreichbarkeit der verdichteten Räu-
me aus dem ländlichen Umland und um-
gekehrt soll durch ein erweitertes umwelt-
freundliches Verkehrsangebot verbessert 
werden.“

b) Nr. 2.2.5 wird wie folgt geändert:

aa) Abs. 1 (G) wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Spiegelstrich 1 wird folgender 
Spiegelstrich 2 eingefügt:

–„ die Daseinsvorsorge in Umfang 
und Qualität gesichert und wei-
terentwickelt wird,“.
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bbb) Der bisherige Spiegelstrich 2 wird 
Spiegelstrich 3 und nach dem Wort 
„Erreichbarkeit“ werden die Wörter 
„möglichst auch mit öffentlichen und 
nicht motorisierten Verkehrsmitteln“ 
eingefügt.

ccc) Der bisherige Spiegelstrich 3 wird
Spiegelstrich 4 und nach dem Wort
„eigenständige“ wird das Wort „ , ge-
wachsene“ eingefügt, nach dem Wort
„Siedlungs-“ wird das Wort „ , Frei-
raum-“ eingefügt und nach dem Wort
„bewahren“ werden die Wörter „und
weiterentwickeln“ eingefügt.

ddd) Der bisherige Spiegelstrich 4 wird
Spiegelstrich 5 und nach dem Wort
„landschaftliche“ werden die Wörter
„und kulturelle“ eingefügt.

bb) In Abs. 2 (G) werden die Wörter „Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur“ durch  
das Wort „Telekommunikationsinfrastruktur“ 
ersetzt.

cc) Die folgenden Abs. 3 (G), 4 (G) und 5 (G)
werden angefügt:

„(G) Bei erforderlichen Maßnahmen zur
Unterstützung des medizinischen An-
gebots soll die ausreichende Versor-
gung im ländlichen Raum, auch unter 
Einbeziehung der Telemedizin, be-
sonders sichergestellt werden.

(G) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des ländlichen Raums soll gestärkt
und weiterentwickelt werden. Hierzu
sollen

 – günstige Standortbedingungen
für die Entwicklung, Ansiedlung
und Neugründung von Unter-
nehmen sowie Voraussetzungen
für hochqualifizierte Arbeits- und
Ausbildungsplätze geschaffen,

 – weitere Erwerbsmöglichkeiten,
wie ökologisch orientierte dezen-
trale Energiebereitstellung und
Verarbeitung regionaler Roh-
stoffe in Bau und Produktion, er-
schlossen,

 – die land- und forstwirtschaftliche

Produktion erhalten,

 – Initiativen zur Vermarktung regi-
onaler Produkte aus Land- und
Forstwirtschaft sowie Handwerk
ausgebaut und

 – insbesondere regionaltypisch
oder kulturhistorisch ausgepräg-
te Formen von Tourismus und
Erholung gestärkt und ausge-
baut werden.

(G) Den spezifischen Herausforderungen
des dünn besiedelten ländlichen
Raums soll in besonderem Maße
Rechnung getragen werden. Hierzu
sollen

 – ein leistungsfähiger Mobilfunk-
ausbau besonders unterstützt,

 – die Mobilitätsbedürfnisse der Be-
völkerung durch zeitlich flexible,
bedarfsgerechte Bedienformen
des öffentlichen Verkehrs ergän-
zend gesichert,

 – die Ortskerne gestärkt und ent-
wickelt und

 – Einrichtungen und Angebote der
wohnortnahen Daseinsvorsorge
möglichst zentrumsnah erhalten
und  bestehende  Defizite  auch
unter Einbeziehung digitaler und
mobiler Angebote oder interkom-
munaler Lösungen abgebaut
werden.“

c) In Nr. 2.2.6 wird Abs. 1 (G) wie folgt geändert:

aa) In Spiegelstrich 1 wird am Ende das Wort
„und“ durch ein Komma ersetzt.

bb) Nach Spiegelstrich 1 werden die folgenden 
Spiegelstriche 2 und 3 eingefügt:

–„ auf die Bereitstellung von Wohnraum-
angebot in angemessenem Umfang für 
alle Bevölkerungsgruppen sowie der 
damit verbundenen Infrastruktur hinge-
wirkt wird,

 – auf ein umweltfreundliches Verkehrs-
angebot und den weiteren Ausbau der
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dazu erforderlichen Infrastruktur hinge-
wirkt wird und“.

cc) Der bisherige Spiegelstrich 2 wird Spiegel-
strich 4.

d) Nr. 2.2.7 wird wie folgt geändert:

aa) Abs. 1 (G) wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Spiegelstrich 3 werden die fol-
genden Spiegelstriche 4 und 5 einge-
fügt:

–„ auf eine umwelt- und gesund-
heitsverträgliche Bewältigung des  
hohen Verkehrsaufkommens hin-
gewirkt wird,

 – sie Wohnraumangebot in an-
gemessenem Umfang für alle 
Bevölkerungsgruppen sowie die 
damit verbundene Infrastruktur 
bereitstellen,“.

bbb) Die bisherigen Spiegelstriche 4 und 5 
werden die Spiegelstriche 6 und 7.

bb) Die folgenden Abs. 2 (G), 3 (Z), 4 (G) und  
5 (G) werden angefügt:

„(G) Die von der Besiedlung freizuhal-
tenden Außenbereiche sowie inner-
städtische  Grünflächen  sollen  unter 
Berücksichtigung ihrer vielfältigen 
Funktionen für den Verdichtungs-
raum, insbesondere relevanter Klima-
funktionen, zu einem möglichst ver-
netzten attraktiven Landschaftsraum 
mit hohem Erholungswert aufgewertet 
werden.

(Z) Das Gesamtverkehrsnetz ist im Rah-
men von verkehrsträgerübergreifen-
den, interkommunalen Verkehrskon-
zepten funktions- und umweltgerecht 
auszubauen.

(G) Durch ein erweitertes Verkehrsan-
gebot und den weiteren Ausbau der 
Infrastruktur soll der Anteil des öffent-
lichen Personennahverkehrs am Ge-
samtverkehrsaufkommen gesteigert 
werden.

(G) Der nicht motorisierte Verkehr soll 

durch Ausweitung und Aufwertung 
des Rad- und Fußwegenetzes ge-
stärkt werden. Das überörtliche Rad-
wegenetz soll unter Berücksichtigung 
der Verbindungsfunktion für den All-
tags- und Freizeitverkehr ausgebaut 
werden.“

e) Nr. 2.2.8 wird aufgehoben.

7. Nr. 3.1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende 
Siedlungsentwicklung, Flächensparen“.

b) Der Wortlaut wird Nr. 3.1.1 und wie folgt geän-
dert:

aa) Dem Wortlaut wird folgende Überschrift vo-
rangestellt:

„3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und  
Harmonisierungsgebot“.

bb) In Abs. 1 (G) werden nach dem Wort „nach-
haltigen“ die Wörter „und bedarfsorientier-
ten“ eingefügt und nach dem Wort „Folgen“ 
die Wörter „ , den Mobilitätsanforderungen, 
der Schonung der natürlichen Ressourcen 
und der Stärkung der zusammenhängenden 
Landschaftsräume“ eingefügt.

cc) In Abs. 2 (G) wird das Wort „Flächensparen-
de“ durch die Wörter „Flächen- und energie-
sparende“ ersetzt.

dd) Die folgenden Abs. 3 (G) und 4 (G) werden 
angefügt:

„(G) Die Entwicklung von Flächen für 
Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke so-
wie für Versorgungs- und Freizeitein-
richtungen soll abgestimmt erfolgen. 
Ergänzend kann auf der Grundlage in-
terkommunaler Entwicklungskonzepte 
ein Ausgleich zwischen Gemeinden 
stattfinden. 

(G) Die Ausweisung größerer Siedlungs-
flächen soll überwiegend an Standor-
ten erfolgen, an denen ein räumlich 
gebündeltes Angebot an öffentlichen 
und privaten Dienstleistungs-, Versor-
gungs- und Infrastruktureinrichtungen 
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in  fußläufiger  Erreichbarkeit  vorhan-
den ist oder geschaffen wird.“

c) Die folgenden Nrn. 3.1.2 und 3.1.3 werden an-
gefügt:

„3.1.2 Abgestimmte Siedlungs- und Mobilitäts-
entwicklung

(G) Zur nachhaltigen Abstimmung der 
Siedlungsentwicklung mit den Mo-
bilitätsansprüchen der Bevölkerung 
sowie neuen Mobilitätsformen sol-
len regionale oder interkommunale 
abgestimmte Mobilitätskonzepte 
erstellt werden.

(G) Die Ausweisung neuer Siedlungs-
flächen  soll  vorhandene  oder  zu 
schaffende Anschlüsse an das öf-
fentliche Verkehrsnetz berücksich-
tigen.

3.1.3 Abgestimmte Siedlungs- und Flächen-
entwicklung

(G) Auf die Freihaltung geeigneter, 
gliedernder  Freiflächen  und  Land-
schaftsräume zum Erhalt der Bio-
diversität, zur Anpassung an den 
Klimawandel und zur Erhöhung der 
Lebensqualität, insbesondere in 
den stärker verdichteten Bereichen 
von Städten und Gemeinden, soll 
in der kommunalen Siedlungsent-
wicklung hingewirkt werden.

(Z) In der Regionalplanung sind ge-
eignete  siedlungsnahe  Freiflächen 
als Trenngrün festzulegen, um das 
Zusammenwachsen benachbarter 
Siedlungsbereiche und das Entste-
hen ungegliederter Siedlungsstruk-
turen zu verhindern.“

8. Nr. 3.2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Innenentwicklung“ 
das Wort „möglichst“ gestrichen.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort „Innenentwicklung“ 
das Wort „begründet“ eingefügt.

9. Nr. 3.3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 (Z) wird wie folgt geändert:

aa) Die Spiegelstriche 2 und 3 werden aufge-
hoben.

bb) Der bisherige Spiegelstrich 4 wird Spiegel-
strich 2 und nach den Wörtern „Gleisan-
schluss angewiesen ist“ werden die Wörter 
„und ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbilds geplant ist“ ein-
gefügt.

cc) Die bisherigen Spiegelstriche 5 und 6 wer-
den die Spiegelstriche 3 und 4.

dd) Der bisherige Spiegelstrich 7 wird Spiegel-
strich 5.

ee) Der bisherige Spiegelstrich 8 wird Spiegel-
strich 6 und das Wort „Fremdenverkehrsge-
meinde“ wird durch das Wort „Tourismusge-
meinde“ ersetzt.

ff) Der bisherige Spiegelstrich 9 wird Spiegel-
strich 7.

b) Abs. 3 (G) wird aufgehoben.

10. Die Überschrift von Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4 Mobilität und Verkehr“.

11. Nr. 4.1 wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 4.1.1 werden die folgenden Abs. 2 (G) 
und 3 (G) angefügt:

„(G) Die Verkehrsinfrastruktur soll durch neue 
Mobilitätsformen in allen Regionen nach-
haltig ergänzt werden.

(G) Die Vernetzung und Auslastung der Ver-
kehrsträger sollen durch bauliche Maß-
nahmen und den Einsatz neuer Technolo-
gien gesteigert werden.“

b) In Nr. 4.1.2 Abs. 1 (G) wird nach dem Wort „soll“ 
das Wort „bedarfsgerecht“ eingefügt.

c) Nr. 4.1.3 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 2 (G) werden nach dem Wort „Ver-
kehrserschließung“ das Wort „konsequent“ 
und nach dem Wort „verbessert“ die Wörter 
„und durch ein bedarfsorientiertes, leistungs-
fähiges Verkehrsangebot ergänzt“ eingefügt.

bb) Dem Abs. 3 (G) wird folgender Satz 2 an-
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gefügt:

„Dazu sollen auch ausreichend Schnittstel-
len für die Kombination verschiedener Ver-
kehrsträger eingerichtet werden.“

12. Der Nr. 4.2 wird folgender Abs. 3 (G) angefügt:

„(G) Beim Erhalt und Ausbau der Straßeninfrastruk-
tur sollen die Anforderungen für die Mobilität 
der Zukunft berücksichtigt werden.“

13. Nr. 4.3 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 4.3.1 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) wird in Satz 2 nach dem Wort
„gehören“ das Wort „auch“ eingefügt und 
nach dem Wort „barrierefreie“ wird das Wort 
„Bahnhöfe“ durch das Wort „Bahnstationen“ 
ersetzt.

bb) Folgender Abs. 2 (G) wird angefügt:

„(G) In den Regionalplänen können Tras-
sen für den schienengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehr gesi-
chert werden.“

b) Nr. 4.3.2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„4.3.2 Bahnknoten München und Nürn-
berg“.

bb) Abs. 1 (G) wird wie folgt gefasst:

„(G) Die Bahnknoten München und Nürn-
berg sollen ausgebaut und die Vernet-
zung mit den umliegenden Räumen 
gestärkt werden.“

cc) Folgender Abs. 2 (Z) wird angefügt:

„(Z) Die  Anbindung  des  Verkehrsflugha-
fens München an den regionalen und 
überregionalen Schienenverkehr ist 
nachhaltig weiterzuentwickeln.“

14. Nr. 4.4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 (G) wird das Wort „und“ durch die Wör-
ter „sowie unter Einbeziehung vorhandener Ver-
kehrsinfrastruktur“ ersetzt und nach dem Wort
„bedarfsgerecht“ werden die Wörter „ausgebaut

und“ eingefügt.

b) Nach Abs. 1 (G) wird folgender Abs. 2 (G) ein-
gefügt:

„(G) Der Alltagsradverkehr im überörtlichen
Netz soll möglichst auf baulich getrennten 
Radwegen geführt werden.“

c) Der bisherige Abs. 2 (G) wird Abs. 3 (G).

d) Folgender Abs. 4 (G) wird angefügt:

„(G) In den Regionalplänen können Trassen für
den überörtlichen Radverkehr gesichert 
werden.“

15. Nr. 5.1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 (G) werden nach dem Wort „sollen“ die
Wörter „im Einklang mit Mensch und Natur“ ein-
gefügt.

b) Die folgenden Abs. 3 (G) und 4 (G) werden an-
gefügt:

„(G) Eine leistungsfähige Abfall- und Kreislauf-
wirtschaft soll flächendeckend erhalten und 
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

(G) Die räumliche Verteilung der Entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaftsstandorte soll eine
möglichst gesundheits- und umweltver-
trägliche, entstehungsortnahe sowie bei
Bedarf regional oder interkommunal abge-
stimmte Beseitigung oder Verwertung der
Abfälle ermöglichen.“

16. Nr. 5.4 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 5.4.1 wird wie folgt geändert:

aa) Abs. 2 (G) wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Gebiete sollen“ die Wörter „in ihrer 
Flächensubstanz“ eingefügt.

bbb) In Satz 2 werden die Wörter „hoch-
wertige Böden“ durch die Wörter „für 
die Landwirtschaft besonders geeig-
nete Flächen“ ersetzt.

bb) Folgender Abs. 3 (Z) wird angefügt:

„(Z) In den Regionalplänen sind Vorrang- 
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und Vorbehaltsgebiete für die Land-
wirtschaft festzulegen.“

b) Nr. 5.4.2 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) werden das Wort „Große“ durch 
die Wörter „Wälder, insbesondere große“ 
und das Wort „ökologisch“ durch die Wörter 
„hinsichtlich ihrer Funktionen“ ersetzt.

bb) Dem Abs. 2 (G) wird folgender Satz 2 an-
gefügt:

„Waldumbaumaßnahmen sollen schonend 
unter Wahrung bestands- und lokalklimati-
scher Verhältnisse erfolgen.“

17. Nr. 6.1.1 Abs. 1 (G) wird wie folgt gefasst:

„(Z) Die Versorgung der Bevölkerung und Wirt-
schaft mit Energie ist durch den im überragen-
den öffentlichen Interesse liegenden und der 
öffentlichen Sicherheit dienenden Um- und 
Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustel-
len und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur 
Energieinfrastruktur gehören insbesondere

 – Anlagen der Energieerzeugung und -um-
wandlung,

 – Energienetze sowie

 – Energiespeicher.“

18. Nr. 6.2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 6.2.1 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (Z) werden nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „dezentral in allen Teilräumen“ 
eingefügt.

bb) Folgender Abs. 2 (G) wird angefügt:

„(G) Es sollen ausreichende Möglichkei-
ten der Speicherung erneuerbarer 
Energien geschaffen werden. Dabei 
kommt dem Energieträger Wasser-
stoff sowie der Wasserstoffwirtschaft 
eine besondere Bedeutung zu.“

b) Nr. 6.2.2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„6.2.2 Windenergie“.

bb) Abs. 1 (Z) wird wie folgt gefasst:

„(Z) In jedem Regionalplan sind im Rah-
men von regionsweiten Steuerungs-
konzepten Vorranggebiete für die 
Errichtung von Windenergieanlagen 
in erforderlichem Umfang festzu-
legen.  Als  Teilflächenziel  wird  zur 
Erreichung des landesweiten Flä-
chenbeitragswertes nach dem Wind-
energieflächenbedarfsgesetz für jede 
Region 1,1 % der Regionsfläche bis 
zum 31. Dezember 2027 festgelegt. 
Die Steuerungskonzepte haben sich 
auf Referenzwindenergieanlagen zu  
beziehen, die dem Stand der  
Technik zum Zeitpunkt der Abwä-
gung der Steuerungskonzepte ent- 
sprechen.“

cc) In Abs. 2 (G) wird das Wort „Windkraftanla-
gen“ durch das Wort „Windenergieanlagen“ 
ersetzt.

dd) Die folgenden Abs. 3 (G) und 4 (G) werden 
angefügt:

„(G) Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
die Errichtung von Windenergieanla-
gen sollen regelmäßig dahingehend 
überprüft werden, ob im Rahmen der 
technischen und rechtlichen Möglich-
keiten des Repowerings Veränderun-
gen zweckmäßig sind.

(G) Auf einen verstärkten Ausbau der 
Photovoltaik auf Dachflächen und an-
derweitig bereits überbauten Flächen 
soll hingewirkt werden.“

c) Nr. 6.2.3 wird wie folgt geändert:

aa) Abs. 2 (G) wird wie folgt geändert:

aaa) Das Wort „möglichst“ wird durch das 
Wort „vorzugsweise“ ersetzt.

bbb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„An geeigneten Standorten soll auf 
eine Vereinbarkeit der Erzeugung 
von Solarstrom mit anderen Nutzun-
gen dieser Flächen, insbesondere der 
landwirtschaftlichen Produktion sowie 
der Windenergienutzung, hingewirkt 
werden.“
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bb) Folgender Abs. 3 (G) wird angefügt:

„(G) Im notwendigen Maße soll auf die 
Nutzung  von  Flächen  für  Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen in landwirt-
schaftlich benachteiligten Gebieten 
hingewirkt werden.“

d) Der Nr. 6.2.4 wird folgender Abs. 2 (G) angefügt:

„(G) Auf einen nachhaltigen Ausbau der  
Wasserkraft als Speicher soll hingewirkt 
werden.“

e) Der Nr. 6.2.5 wird folgender Abs. 2 (G) angefügt:

„(G) Auf eine nachhaltige, umweltverträgliche 
Erzeugung nachwachsender Energieroh-
stoffe soll in allen Landesteilen hingewirkt 
werden. Das Zusammenwirken mit dem 
Freiraumschutz soll dabei besonders be-
rücksichtigt werden.“

f) Nr. 6.2.6 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) werden die Wörter „für die Wär-
me- und Stromproduktion“ durch die Wörter 
„neben der Stromerzeugung insbesondere 
für die Wärmeversorgung und Wärmevertei-
lung“ ersetzt.

bb) Folgender Abs. 2 (G) wird angefügt:

„(G) Die Wärme aus Geothermie-Projek-
ten soll durch Wärmeverbund- und 
Verteilleitungen von den Erzeu-
gungsstätten zu den Verbrauchern in 
den Regionen Südbayerns gebracht 
werden.“

19. Nr. 7.1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 7.1.3 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) Satz 1 werden das Wort „sol-
len“ durch die Wörter „soll der Neubau von“ 
ersetzt und nach dem Wort „Infrastrukturein-
richtungen“ die Wörter „möglichst vermieden 
und andernfalls diese“ eingefügt.

bb) Abs. 2 (G) wird wie folgt gefasst: 

„(G) Freie Landschaftsbereiche, die kei-
nem Verkehrs-, Industrie- und Gewer-
be- oder Freizeitlärm ausgesetzt sind, 
sollen weiterhin vor Lärm geschützt 

werden.“

b) Nr. 7.1.5 (G) wird wie folgt geändert:

aa) In Spiegelstrich 2 wird das Wort „und“ am 
Ende durch ein Komma ersetzt.

bb) In Spiegelstrich 3 wird das Wort „werden.“ 
am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

cc) Folgender Spiegelstrich 4 wird angefügt:

–„ Streuobstbestände  erhalten,  gepflegt 
und neu angelegt“.

dd) Folgende Zeile wird angefügt:

„werden.“

c) Nr. 7.1.6. Abs. 1 (G) wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Arten“ durch die 
Wörter „Tier- und Pflanzenarten“ ersetzt und 
nach den Wörtern „gesichert und“ die Wörter 
„insbesondere auch unter dem Aspekt des 
Klimawandels“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Arten“ das 
Wort „zu“ durch das Wort „an“ ersetzt und 
nach dem Wort „Land,“ wird das Wort „zu“ 
durch das Wort „im“ ersetzt.

20. Nr. 7.2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 7.2.1 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 (G) werden nach dem Wort „sei-
ne“ das Wort „vielfältigen“ und nach dem 
Wort „Naturhaushalt“ die Wörter „und seine 
Ökosystemleistungen“ eingefügt.

bb) Folgender Abs. 2 (G) wird angefügt:

„(G) Gewässer und das Grundwasser sol-
len als raumbedeutsame Strukturen 
geschützt und nachhaltig bewirtschaf-
tet werden.“

b) Nr. 7.2.2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„7.2.2 Schutz des Grundwassers und der 
oberirdischen Gewässer“.

bb) Dem Abs. 1 (G) wird folgender Satz 2 an-
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gefügt:

„Der Trinkwasserversorgung soll bei der 
Grundwassernutzung, insbesondere vor der 
Bewässerung und in Trockenzeiten, der Vor-
zug gegeben werden.“

cc) Abs. 2 (G) wird wie folgt gefasst:

„(G) Tiefengrundwasser soll besonders
ge schont und für die Trinkwasser-
versorgung nur im zwingend not-
wendigen Umfang genutzt werden. 
Darüber hinaus soll es nur für solche 
Zwecke genutzt werden, für die seine 
speziellen Eigenschaften notwendig  
sind.“

dd) Folgender Abs. 3 (G) wird angefügt:

„(G) Die Widerstandsfähigkeit der Gewäs-
ser hinsichtlich klimatisch bedingter 
Veränderungen und damit verbunde-
ner Auswirkungen auf das Tempera-
turregime, die Ökologie und Qualität 
der Gewässer soll durch geeignete 
Maßnahmen gesteigert werden. Die 
thermische Belastung der Gewässer 
durch Wärmeeinleitungen soll redu-
ziert werden.“

c) Der Nr. 7.2.3 werden die folgenden Abs. 2 (G)
und 3 (G) angefügt:

„(G) Öffentliche Wasserversorgungsanlagen
sollen die notwendige Versorgungssicher-
heit durch mehrere unabhängige Trink-
wassergewinnungen oder -zuführungen 
gewährleisten und hierzu möglichst mit 
anderen leistungsfähigen Anlagen verbun-
den werden.

(G) Bedeutende, durch Wasserschutzgebie-
te oder Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete
geschützte Trinkwasservorkommen sollen
für die zukünftige Nutzung dauerhaft er-
halten bleiben.“

d) Nr. 7.2.5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„7.2.5 Hochwasserschutz und Hochwas-
serrisikomanagement“.

bb) Abs. 1 (G) wird wie folgt geändert:

aaa) In Spiegelstrich 2 werden nach dem 
Wort „Gewässern“ die Wörter „von mit 
dem Hochwasserschutz nicht zu ver-
einbarenden Nutzungen“ eingefügt.

bbb) In Spiegelstrich 3 wird vor dem Wort 
„Siedlungen“ das Wort „bestehende“ 
und nach dem Wort „einem“ das Wort 
„mindestens“ eingefügt.

cc) Die folgenden Abs. 2 (G), 3 (G), 4 (G) und
5 (G) werden angefügt:

„(G) In den Regionalplänen können Über-
schwemmungsgebiete sowie raumbe-
deutsame Standorte für Maßnahmen 
des technischen Hochwasserschut-
zes als Vorranggebiete und Vorbe-
haltsgebiete für den Hochwasser-
schutz festgelegt werden.

(G) Gebiete,  die  bei  Extremereignissen
überflutet  werden,  sollen  von  raum-
bedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, kritischen Infrastrukturen
und Nutzungen, die hochwasser-
empfindlich sind oder den Hochwas-
serschutz in nicht nur geringfügiger
Weise beeinträchtigen, freigehalten
werden.

(G) Bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen sollen die Risiken
aus Starkniederschlägen besonders
berücksichtigt werden. Hierzu soll
insbesondere auf die Freihaltung von
Abflussleitbahnen und Senken hinge-
wirkt werden.

(G) Zur Kappung von Hochwasserspitzen
aus kleinen Einzugsgebieten und zum
Boden- und Ressourcenschutz sollen
im Freiraum zusätzliche rückhaltende
und  abflussbremsende  Strukturele-
mente eingebaut werden.“

e) Folgende Nr. 7.2.6 wird angefügt:

„7.2.6 Niedrigwassermanagement und Land-
schaftswasserhaushalt

(G) Der Wasserverbrauch soll an das
Wasserdargebot angepasst wer-
den.

(G) Der Sicherung eines ausgegliche-
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nen Landschaftswasserhaushaltes 
mit ausreichendem Wasserdarge-
bot auch in Trocken- und Hitzepe-
rioden soll in besonderem Maße 
Rechnung getragen werden.

(G) In den Regionalplänen können
Vorbehaltsgebiete zur Sicherung
von Standorten für Stauanlagen
als Instrument des Niedrigwasser-
managements festgelegt werden.“

21. Nr. 8.1 Abs. 1 (Z) wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Teilräumen“
die Wörter „unter Beachtung der demographi-
schen Entwicklung“ eingefügt.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„Dies gilt in besonderer Weise für Pflegeeinrich-
tungen und -dienstleistungen.“

22. Nr. 8.2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 (Z) werden nach dem Wort „medizini-
sche“ die Wörter „und pharmazeutische“ einge-
fügt.

b) Nach Abs. 1 (Z) wird folgender Abs. 2 (G) ein-
gefügt:

„(G) In allen Teilräumen sollen Einrichtungen
der Geburtshilfe  flächendeckend und be-
darfsgerecht vorgehalten werden.“

c) Der bisherige Abs. 2 (G) wird Abs. 3 (G) und die
Wörter „Im ländlichen Raum“ werden durch die
Wörter „In allen Teilräumen“ ersetzt, nach dem
Wort „Fachärzten“ werden die Wörter „sowie

Psychotherapeuten“ und nach dem Wort „sicher-
gestellt“ die Wörter „und unter Einbeziehung von 
Angeboten der Telemedizin eine ausreichende 
Versorgung gewährleistet“ eingefügt.

23. Nr. 8.3.1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 (Z) werden nach den Wörtern „Allge-
meinbildende Schulen“ die Wörter „einschließ-
lich der Versorgung mit Ganztagsangeboten“
eingefügt.

b) Folgender Abs. 3 (G) wird angefügt:

„(G) Im ländlichen Raum sollen Grundschulen
auch  bei  rückläufigen  Schülerzahlen  er-
halten bleiben.“

24. Der Wortlaut der Nr. 8.4.2 wird wie folgt gefasst:

„(G) Barrierefreie und vielfältige, auch traditionsrei-
che oder regionalbedeutsame Einrichtungen 
und Angebote der Kunst und Kultur sollen in 
allen Teilräumen vorgehalten werden.“

25. Anhang 2 „Strukturkarte“ erhält die Fassung der bei-
liegenden Anlage „Strukturkarte“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft.

München, den 16. Mai 2023

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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9. 205/20 149
10. 205/21 294
11. 205/22 78
12. 205/23 460
13. 205/24 450
14. 205/25 380
15. 205/26 283
16. 205/27 263
17. 205/28 1 185
18. 205/29 1 207
19. 910/2 2 020
20. 936 8 070
21. 937 350 640
22. 940 302 160
23. 941 169 650
24. 942 278 170
25. 943 222 460
26. 944 990
27. 945 353 533
28. 945/2 43 921
29. 945/6 480
30. 946 319 785
31. 946/2 10 458
32. 946/3 8 650
33. 946/4 572
34. 946/5 164
35. 946/6 677
36. 946/7 18 318
37. 946/8 2 029
38. 946/9 26 437
39. 946/10 5 619
40. 946/11 67 629
41. 946/12 4 971
42. 946/13 1 410
43. 946/14 1 594
44. 946/15 302
45. 946/16 316
46. 947 233 430
47. 948 278 660
48. 948/1 70 583
49. 948/2 16 568
50. 948/3 171
51. 948/4 227
52. 948/5 5 527
53. 948/6 86
54. 949 2 189
55. 950/1 16 996
56. 952 1 236
57. 952/1 29
58. 953/5 23
59. 953/6 28
60. 954 16 662
61. 954/1 11 007
62. 954/2 24 715
63. 954/3 562
64. 954/4 52

65. 955 190 810
66. 956 6 177
67. 956/1 186
68. 956/2 1 055
69. 956/3 422
70. 957 206 984
71. 957/1 9 045
72. 957/2 136
73. 957/3 259
74. 957/4 175
75. 958 156 866
76. 958/6 47 353
77. 958/7 21 161
78. 963 259 324
79. 967 13 460
80. 968 3 820
81. 971/2 2 040.

(2) In die Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, 
Regierungsbezirk Oberfranken werden aus dem gemein-
defreien Gebiet Heinersreuther Forst, Landkreis Neustadt 
a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende 
Flurstücke der Gemarkung Heinersreuth umgegliedert:

Flurstücknr. m2

1. 963/1 308 603
2. 965 7 330.

(3) In den Markt Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth, 
Regierungsbezirk Oberfranken werden aus dem gemein-
defreien Gebiet Heinersreuther Forst, Landkreis Neustadt 
a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende 
Flurstücke der Gemarkung Heinersreuth umgegliedert:

Flurstücknr. m2

1. 949/1 1 945
2. 950 368 968
3. 950/2 112 440
4. 950/3 44 479
5. 951 336 021
6. 951/1 348 990
7. 952/2 10 570
8. 953 266 114
9. 953/3 59 296
10. 953/4 305.

(4) In die Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, 
Regierungsbezirk Oberfranken werden aus dem Markt 
Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, 
Regierungsbezirk Oberpfalz folgende Flurstücke der Ge-
markung Heinersreuth umgegliedert:

Flurstücknr. m2

1. 972 4 290
2. 973/1 3 181
3. 974 4 999.
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(5) Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise
Neustadt a.d.Waldnaab und Bayreuth sowie der Bezirke 
Oberpfalz und Oberfranken geändert.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft.

(2) Die Gebietsänderungsverordnung (GebÄndV)
vom 6. Juli 2018 (GVBl. S. 571, BayRS 1012-2-77-I) tritt 
mit Ablauf des 31. Mai 2023 außer Kraft.

München, den 2. Mai 2023

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister
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